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Die EU gibt der Schweiz ein Mitspracherecht
Mit dem bilateralen Vertragspaket will Brüssel Bern bei neuen Rechtsakten beiziehen

TOBIAS GAFAFER

Es ist die wohl gewichtigste Ände-
rung, die mit dem neuen bilateralen
Vertragspaket mit der EU geplant
ist. Die Schweiz verpflichtet sich bei
sechs bestehenden und künftigen Bin-
nenmarktabkommen, neues EU-Recht
grundsätzlich dynamisch zu überneh-
men. Dieses ist für die Schweiz bereits
heute relevant, aber die Übernahme
wird künftig verbindlicher. Im Gegen-
zug erhält die Schweiz bei neuen EU-
Rechtsakten, die Binnenmarktabkom-
men betreffen, ein Mitspracherecht, das
sogenannte «decision shaping».

Die EU sichere der Schweiz die
grösstmögliche Teilnahme bei der Aus-
arbeitung von EU-Rechtsakten durch
die Kommission zu, schreibt der Bun-
desrat im erläuternden Bericht zumVer-
tragspaket. Nur mitentscheiden darf die
Schweiz nicht. Das «decision shaping»
ist das Maximum, das die EU einem
Land zugesteht, das als Nichtmitglied
partiell ähnlich wie ein Mitgliedsstaat
am Binnenmarkt teilnimmt.

Frühzeitig intervenieren

Die neuen Schweizer Mitwirkungs-
rechte entsprechen jenen, die die drei
Staaten des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR), Norwegen, Liechten-
stein und Island, seit mehr als dreissig
Jahren haben. Ihre Erfahrungen sind für
die Schweiz von Interesse.Liechtenstein
sehe die dynamische Rechtsübernahme
positiv, sagt Andrea Entner-Koch, die
Leiterin der Stabsstelle EWR.Probleme
habe es deswegen nie gegeben. «Wir stu-
dieren die EU-Rechtsakte bereits im
Entwurf und verhandeln, falls notwen-
dig,Anpassungen undAusnahmen.»

DieEWR-Staatenhabendazu ihrePrä-
senz in Brüssel ausgebaut. Federführend
ist das Sekretariat der Europäischen Frei-
handelsassoziation (Efta),das sichmitden
Mitgliedsstaaten koordiniert.Man bringe
Ergänzungs- oder Änderungswünsche
formell ein, sobald ein geplanter Rechts-
akt imAmtsblatt der EU erscheine – und
in Arbeitsgruppen oder dank Kontakten
schon vorher, sagt Georges Baur, For-
schungsleiter am Liechtenstein-Institut.
Er ist einer der besten Kenner des EWR
und war früher als beigeordneter Gene-
ralsekretär für die Efta in Brüssel tätig.

Wichtig sei, dass die EWR-Staa-
ten sofort über binnenmarktrelevante
Rechtsakte informiert seien, sagt Baur.
Eine frühe Information erlaube es,mög-
liche Probleme zu identifizieren. Das

«decision shaping» habe sich bewährt.
Die EWR-Staaten würden in Brüssel oft
das erreichen, was man auch als EU-
Mitglied erreichen könnte. «Viel läuft
über Lobbying und Interessengruppen.»

Der Hebel der Norweger

Das EU-MitgliedMalta etwa habe beim
Binnenmarkt nicht vielmehrEinfluss als
Liechtenstein, sagt Baur. Vaduz profi-
tiere vomGewichtNorwegens.DasLand
hatmit demUkraine-Kriegwegen seiner
Gas- und Ölvorkommen weiter an Ein-
fluss gewonnen. «Das gibt den Norwe-
gern einenHebel,den sie imRahmendes
EWR geltend machen können.»

Das Fürstentum hat weniger Gewicht
als die Schweiz, die zu den wichtigsten
Handelspartnern der EU gehört. Trotz-
dem konnte es beim «decision shaping»
schon Einfluss nehmen. Baur verweist
auf die Übernahme der Unionsbürger-
richtlinie (UBRL), wo Vaduz nur mit
Island beschränkteAusnahmen erreicht
habe, etwa beimWahlrecht.Der Schweiz
ist es bei der UBRL gelungen, mit der

EUAusnahmen auszuhandeln, die über
jene Liechtensteins hinausgehen.

Ein anderer Fall war die zweite Geld-
wäschereirichtlinie. Liechtenstein habe
erreicht, dass die EU eine dynami-
sche Verweisung gestrichen habe, sagt
Baur. Dies habe verhindert, dass Brüs-
sel plötzlich ohne Beteiligung der EWR-
Staaten die betreffenden Bestimmungen
einführen konnte.

Hat Baur für die Schweiz Tipps? Es
brauche eine gute Vorbereitung. Die
Verwaltung und die Verbände müssten
ihre Präsenz in Brüssel ausbauen. Ei-
nige Akteure wie der Wirtschaftsdach-
verband Economiesuisse oder die Ge-
werkschaften haben dies schon getan.
Zudem rät Baur der Schweiz, sich beim
«decision shaping» auf das Wesentliche
zu beschränken. Sie sollte nur da Aus-
nahmen oder Änderungen verlangen,
wo es wirklich wichtig sei. «Man sollte
nicht alles in der Öffentlichkeit bis zum
letzten Komma zerreden.» Dann drücke
die EU auch einmal ein Auge zu. Diese
habe grössere Schwierigkeiten als un-
problematische Trittbrettfahrer.

Die Schweiz hat ebenfalls Erfahrun-
gen mit dem «decision shaping». Beim
Abkommen von Schengen (freier Reise-
verkehr und Sicherheit) beteiligt sie sich
seit ihrerAssoziierung 2004 an derWei-
terentwicklung des Rechts. Die EU-
Kommission zieht Bern bei, wenn sie
neue Rechtsentwicklungen erarbeitet,
die Schengen-relevant sind. Sobald diese
einenVorschlag im EU-Ministerrat oder
im Europäischen Parlament präsentiere,
wirke die Schweiz auf allen Stufen mit,
sagt Nicolas Bideau, der Sprecher des
Aussendepartements (EDA).

Dass die Schweiz nicht mitentschei-
denkönne,spiele in derPraxis kaumeine
Rolle.Die meisten Rechtsakte erarbeite
derEU-Rat imKonsens.Die Schweiz hat
mit ihren Mitwirkungsrechten gemäss
Bideau gute Erfahrungen gemacht. Sie
könne die Entwürfe der Rechtsakte bei
denBeratungen sobeeinflussen,dass die
Übernahme in der Regel unproblema-
tisch sei. Das bekannteste Beispiel ist
dieEU-Waffenrichtlinie,wodie Schweiz
Ausnahmebestimmungen für das Sturm-
gewehr herausholte.

Allerdings zeigt das Beispiel auch,
dass der Druck, am Ende eine Rechts-
übernahme zu vollziehen, gross ist. Sonst
droht die Schweiz aus dem Schengen-
Abkommen zu fliegen.Beim neuen bila-
teralen Vertragspaket dagegen ist nun
eine Absicherung geplant, damit die
Schweiz inAusnahmefällen eine Rechts-
übernahme ablehnen kann. Sie muss da-
für Ausgleichsmassnahmen der EU in
Kauf nehmen, die verhältnismässig sein
müssen und von einem Schiedsgericht
überprüft werden können.

Umfassender als bei Schengen

Die Mitwirkungsrechte, die die Schweiz
bei den Binnenmarktabkommen erhält,
gehen weniger weit als bei Schengen.
Dort können die Schweiz und die EWR-
Staaten fallweise auch an den Arbeiten
des EU-Ministerrats teilnehmen. Dies
sei auf die Kompetenzverteilung in der
EU zurückzuführen, die zur Zeit der
Schengen-Assoziierung der Schweiz
gegolten habe, sagt Bideau. Beim Bin-
nenmarkt sei diese anders, weshalb eine
Teilnahme von Nichtmitgliedsstaaten an
Arbeiten des Ministerrats aus Sicht der
EU nicht möglich sei. Die EU-Kommis-
sion verfüge beim Binnenmarkt aber
auch über grössere Kompetenzen.

Die Modalitäten des «decision sha-
ping»werden je nach derArt desRechts-
akts unterschiedlich sein. In allen Fällen
ziehe die EU-Kommission für die Aus-
arbeitung eines ersten Entwurfs Sach-
verständige der Schweiz gleichermassen
zu Rate, wie sie die Stellungnahmen der
Mitgliedsstaaten einhole, sagt Bideau.
Bei Rechtsakten, die grundsätzlich in
die alleinige Zuständigkeit der EU-
Kommission fielen, gewähre diese der
Schweiz die grösstmögliche Teilnahme.

Noch zu reden geben wird derAblauf
des «decision shaping» in der Schweiz.
Diese ist es gewohnt,beiRechtsanpassun-
gen alle möglichen Anspruchsgruppen
anzuhören. Die Schweiz werde jeweils
ihre Interessenlage analysieren,wenn die
EU das relevante Recht weiterentwickle,
und wenn nötig interessierte Kreise ein-
beziehen,sagtBideau.Zudemschlägt der
Bundesrat vor,mit diversenMassnahmen
die Information und die Mitwirkung des
Parlaments zu verbessern.

Nicht geplant ist dagegen,die Schwei-
zer Präsenz in Brüssel auszubauen. Die
Schweiz sei durch ihre Mission bei der
EU bereits gut vertreten, sagt Bideau.
Auch die Konferenz der Kantonsregie-
rungen ist mit einem Mitarbeiter in der
Schweizer Mission in Brüssel präsent.

Beim Abkommen von Schengen hat die Schweiz gute Erfahrungen mit ihren Mitwirkungsrechten gemacht. Im Bild der Sitz des
EU-Rats in Brüssel. GETTY

Schulangst und chronisches Schwänzen nehmen zu
Oft sind psychische Leiden die Ursache für stunden- und tagelanges Fernbleiben

DANIEL GERNY

«Je früher mit Schulschwänzen begon-
nen wird, desto höher ist das Risiko,
dass sich dies in der späteren schuli-
schen Laufbahn verfestigt»:Das erklärte
der Kinder- und Jugendpsychiater Lars
Wöckel kürzlich in einem Interview mit
der NZZ. Doch genau dies – das wie-
derholte und unentschuldigte Fernblei-
ben von der Schule – komme derzeit so-
gar auf Primar- und Kindergartenstufe
immer häufiger vor:Das beobachten die
schweizerischen Lehrerinnen- und Leh-
rerverbände. Früher sei dieses Problem
vor allem in der Oberstufe aufgetreten.

Dabei ist Schulabsentismus, wie der
Fachbegriff heisst, nicht mit gewöhn-
lichemSchwänzengleichzusetzen–wenn
sich Schülerinnen und Schüler also aus
Lustlosigkeit ausnahmsweise um eine
Geografiestunde drücken. Oft sind psy-
chische Leiden oderÄngste dieUrsache
für stunden- und tagelangesFernbleiben.
Dagmar Rösler, Präsidentin des Dach-
verbandes der Lehrerinnen und Leh-
rer, nannte an einer Medienkonferenz
in Bern das Beispiel eines Knaben, der
unter einer sozialenAngststörung leidet.
Diese könne bewirken, dass der Bube

sich vor dem Schulalltag fürchte und
Panik davor habe, sich lächerlich zu ma-
chen oder peinlich aufzufallen.Vorträge
in der Schule, aber auchVerabredungen
oder Anlässe werden so zur Horrorvor-
stellung.Aus dieserAngst heraus versu-
chen solche Kinder, die für sie schwieri-
gen Situationen zu vermeiden – und er-
scheinen deshalb bald auch immer häu-
figer nicht mehr im Unterricht.

Rasch ein chronischer Zustand

Schulabsentismus sei ein wachsendes
Phänomen, erklärte Stephan Kälin,
Fachpsychologe für Kinder- und Jugend-
psychologie. In der Gesundheitsbefra-
gung der Stadt Zürich hätten vor zwei
Jahren fünf bis sieben Prozent der Ober-
stufenschülerinnen und -schüler an-
gegeben, in einem Schuljahr mehrere
Tage absichtlich gefehlt zu haben. An-
dere Zahlen scheinen dies zu bestätigen.

In einer älteren Pisa-Studie aus dem
Jahre 2015 gaben 17,5 Prozent der Schü-
lerinnen und Schüler an, in den zwei
Wochen vor der Befragung mindestens
ein paar Stunden geschwänzt zu haben.
2018 war dieser Wert schon auf 24,6
Prozent gestiegen. Verlässliche und dif-

ferenzierte Angaben, die mehr als ein
vages Bild zeichnen, existieren in der
Schweiz allerdings nicht.

Dass das Phänomen in der öffent-
lichen und politischen Debatte bis jetzt
kaum eine grössere Rolle spielt, erach-
tet Kälin als Problem: Eltern, Schulen
und selbst Fachpersonen wüssten zu
wenig über Schulabsentismus und seine
Formen.Auch das Tempo, mit dem sich
das Fernbleiben zu einem dauernden,
chronischen Zustand entwickeln könne,
werde unterschätzt. Oft werde zu spät
oder falsch interveniert, so Kälin.

Fachleute gruppieren Schulabsentis-
mus in unterschiedliche Ausprägungen:

� Schwänzen: Das unentschuldigte
Fernbleiben vom Unterricht aus Un-
lust ist ein Teilphänomen der Schul-
abstinenz. Auch wenn es harmlos aus-
sehe, müsse rasch reagiert werden, sa-
gen Fachleute.

� Schulphobie: Dabei handelt es sich
um eine Trennungsangst oder um eine
soziale Phobie. Oft äussern dies die
Kinder nicht klar, sondern stellen dif-
fuse Symptome wie Bauch- oder Kopf-
schmerzen in den Vordergrund.

� Schulangst: Hier liegen die Gründe
für die Absenz in der Schule. Zum Bei-
spiel wegen schlechter Beziehungen zu
Schülern oder Lehrpersonen,wegenVer-
sagensängsten oder Mobbingstrukturen.

� Elternbedingter Schulabsentismus:
In seltenen Fällen kommt es auch zum
Fernbleiben, weil die Eltern den Schul-
besuch aktiv verhindern.

Warnsignale rasch erkennen

Ein wirksames Frühwarnsystem sei es-
senziell, hiess es an der Medienkonfe-
renz. Dazu gehörten ein enges Moni-
toring der Absenzen, klare Abläufe im
Umgang mit wiederholten Absenzen
sowie verbindliche Zuständigkeiten.
Eltern und Lehrpersonen wie auch psy-
chosoziales Fachpersonal müssten dafür
sensibilisiert werden, erste Warnsignale
zu erkennen. Zum Beispiel, wenn sich
Schülerinnen und Schüler zurückzögen
undÄngste oder körperliche Beschwer-
den zeigten. Nötig sei ausserdem der
Einbezug nicht nur von Lehrerinnen
und Lehrern und weiteren Fachperso-
nen, sondern auch von Eltern und der
Gesellschaft allgemein.

Dagmar Maroni
Head
Product & Lifecycle
Management
Swiss Life
Asset Managers

«Finanzielle Selbst-
bestimmung heisst,
individuelle Lebens-
entwürfe gestalten zu
können.»

Wir unterstützen
Menschen dabei,
ihr Leben finanziell
selbstbestimmt
zu gestalten.
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Vier Indonesier verklagen Holcim
Auf der Insel Pari wurden Fischerhütten überschwemmt – jetzt muss sich der Schweizer Zementhersteller vor Gericht verantworten

KATHARINA FONTANA

Am 3. September kommt es am Kan-
tonsgericht Zug zu einer Verhandlung,
die man in der Schweiz noch nicht ge-
sehen hat. Vier Bewohner der indone-
sischen Insel Pari verklagen den Welt-
konzern Holcim. Ibu Asmania,Arif Pu-
jianto, Pak Bobby und Edi Mulyono
behaupten, der Zementhersteller sei
mitverantwortlich für die Zerstörung
ihrer Heimat.

Die vier Insulaner haben mit Hol-
cim nichts zu tun. Ebenso wenig hat das
Unternehmen mit Pari zu tun, der Insel,
auf der die Kläger leben und die 11 000
Kilometer von der Schweiz entfernt ist.
Holcim war nie auf Pari tätig, und auch
in Indonesien ist das Unternehmen
nicht mehr präsent; das Indonesien-Ge-
schäft wurde 2019 veräussert. Gleich-
wohl verklagen die vier Inselbewohner
den in Zug ansässigen Konzern. Holcim
gehöre zu den besonders klimaschäd-
lichen Unternehmen.Als Bewohner von
Pari seien sie Opfer des Klimawandels:
DerMeeresspiegel steige, bis 2050 könn-
ten Teile der Insel unter Wasser stehen.
Sie selber hätten den Klimawandel nicht
verursacht, müssten jetzt aber die Kos-
ten tragen. Das sei ungerecht.

Die vier Kläger verlangen von Hol-
cim, dass das Unternehmen seine CO2-
Emissionen rasch senke. Zudem for-
dern sie im Namen aller Bewohner
von Pari Geld, um die Insel mit Schutz-
massnahmen besser auf Überschwem-
mungen vorzubereiten. Und schliess-
lich soll Holcim die vier Indonesier für
bereits entstandene Schäden abfinden.
Die Geldbeträge, auf die Holcim ver-
klagt wird, sind für Schweizer Verhält-
nisse bescheiden, es geht um einen tie-
fen fünfstelligen Betrag.

Holcim betont, dass sich der Kon-
zern seiner Verantwortung bewusst
sei. Bis im Jahr 2050 will man klima-
neutral sein. «Holcim hat sich klar defi-
nierte und extern validierte 1,5-Grad-
Ziele für 2030 und 2050 zur Errei-
chung des Netto-Null-Ziels gegeben»,
teilt der Konzern mit. Die ergriffenen
Klimaschutzmassnahmen hätten bereits
zu einer signifikanten Reduzierung der
CO2-Emissionen geführt, so habe man
sie im Verhältnis zum Umsatz im Jahr
2023 um 20 Prozent und seit 2020 um
42 Prozent gesenkt.

Heks organisiert Kampagne

Man kann in der Klimaklage der Indo-
nesier einen Kampf von David gegen
Goliath sehen: von vier tapferen Insel-
bewohnern aus dem globalen Süden, die
um ihre Zukunft und ihre Heimat kämp-
fen und den Mut haben, gegen einen
Weltkonzern aus dem globalen Norden
anzutreten. Man kann darin aber auch
etwas anderes sehen, nämlich eine wei-
tere, bis ins Detail durchorganisierte
Aktion von Nichtregierungsorganisa-
tionen und Klima-Anwälten, welche die
Klimapolitik zu einer juristischenAnge-
legenheit machen wollen.

Hinter den vier Klägern steht die
indonesische Umweltschutzgruppe
Walhi. Dort hatte man die Idee, mit
Klimaklagen gegen grosse Unterneh-
men vorzugehen und sie wegen ihrer
CO2-Emissionen in die Pflicht zu neh-
men.Walhi ist eine Partnerorganisation
des Hilfswerks der Evangelisch-refor-
mierten Kirche Schweiz (Heks). Zu-
sammen mit der deutschen Menschen-
rechtsgruppe ECCHR wählten sich
das Heks und Walhi Holcim als Geg-
ner aus – der ebenfalls im Kanton Zug
angesiedelte Rohstoffhändler Glen-
core stand demVernehmen nach eben-
falls zur Debatte, am Schluss fiel die
Wahl dann aber auf den Zementkon-
zern. Holcim ist laut dem Heks einer
der grössten CO2-Emittenten derWelt
(«Carbon Major»).

Das Heks ist nicht Partei des Zivilver-
fahrens, doch ohne das kirchliche Hilfs-
werk gäbe es wohl auch keine Klage.
Das Heks organisiert die öffentliche
Kampagne, steht in Kontakt mit den
Medien, erbringt logistische Unterstüt-
zung. So organisiert es die Reise und die

Medienauftritte von Ibu Asmania und
Arif Pujianto, die Ende August in die
Schweiz kommen und an der Verhand-
lung in Zug teilnehmen wollen. Es ist
nicht der erste Besuch der Inselbewoh-
ner in der Schweiz: Als sie ihre Klage
vor zwei Jahren einreichten, waren sie
ebenfalls hierzulande unterwegs, gaben
Interviews auf dem Bundesplatz, tra-
fen im Bundeshaus grüne Politikerin-
nen und nahmen gerade auch noch am
feministischen Streik teil.

Das Engagement des Heks wird an
der Kirchenbasis nicht einhellig be-
grüsst, es gibt Stimmen, die darin einen
billigen Aktionismus und viel Selbst-
gerechtigkeit sehen. Für den eigent-
lichen Prozess zahlt das Heks nichts.
Die Kläger erhalten die unentgeltliche
Rechtshilfe, das heisst, die Gerichts-
kosten und die Kosten für die Anwälte
werden von den Zuger Steuerzahlern
übernommen.

Man mag den Fall skurril finden, und
vor ein paar Jahren hätte man es wohl
noch als aussichtslos angesehen, dass
ein paar Inselbewohner ein Unterneh-
men am anderen Ende der Welt wegen
der Folgen des Klimawandels verklagen.
Doch im Umgang mit dem Klimaschutz
hat sich Entscheidendes verändert:
Immer mehr sind es Gerichte, nationale
wie internationale, die den Kampf gegen
den Klimawandel alsAufgabe der Justiz
ansehen und die Richter in einer histori-
schen Rolle wähnen. Sie tun sich zusam-
men mit organisierten Klimaaktivisten
und deren Anwälten, die weltweit mit
Klimaklagen unterwegs sind und ihre
klimapolitischen Forderungen in die
Gerichtssäle bringen.

Die deutsche Justiz geht voran

Mit Erfolg. Jüngst hat der Internatio-
nale Gerichtshof in Den Haag in einem
Rechtsgutachten festgehalten, dass alle
Staaten völkerrechtlich zum Klima-
schutz verpflichtet sind und jene mit
hohen Emissionen allenfalls auf Scha-
denersatz verklagt werden können.Letz-
tes Jahr hat der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte den Schweizer
Klimaseniorinnen recht gegeben, die mit
der Umweltorganisation Greenpeace
nach Strassburg gezogen waren und die
Schweiz wegen angeblicher Untätigkeit
beim Klimaschutz verklagt hatten.

Daneben sind in verschiedenen Län-
dern auch Zivilklagen gegen Unter-
nehmen hängig. In Deutschland etwa
hatte ein Bergführer aus Peru mithilfe
der NGO Germanwatch gegen den
deutschen Energiekonzern RWE ge-
klagt. RWE sei wegen des CO2-Aus-
stosses mitverantwortlich dafür, dass

sein Haus durch einen abschmelzenden
Gletscher gefährdet sei, so der Perua-
ner.Das Oberlandesgericht Hammwies
die Klage im Mai dieses Jahres zwar ab,
weil für das Haus des Bergführers keine
konkrete Gefahr bestehe. ImGrundsatz
aber hielten die Richter fest, dass deut-
sche Unternehmen zivilrechtlich für die
Folgen des Klimawandels belangt wer-
den könnten. In Deutschland könnte es
nach diesem Urteil nun zu einer ganzen
Reihe von Klagen gegen Industrieunter-
nehmen kommen – und zwar von Per-
sonen aus der ganzen Welt, die sich als
Klimaopfer sehen.

Politische oder rechtliche Frage?

So weit ist man in der Schweiz noch
nicht. Ob und, falls ja, auf welcher
Grundlage ein Schweizer Unternehmen
allenfalls haftbar gemacht werden kann
für die Folgen des Klimawandels, dar-
über wird das Kantonsgericht am 3. Sep-
tember nicht entscheiden.Zuerst einmal
geht es nur um die Frage, ob die Pro-
zessvoraussetzungen erfüllt sind und die
Zuger Justiz auf die Zivilklage der vier
Indonesier eintreten soll.

Nein, heisst es bei Holcim. Bei der
Klage handle es sich nicht um eine Zi-
vilsache. Die Kläger und die hinter
ihnen stehenden NGO wollten vor Ge-
richt eine grundsätzliche Entscheidung
darüber erzwingen, wer wie viel CO2

emittieren dürfe.Das sei eine politische
Frage, die der Gesetzgeber zu klären
habe und nicht das Kantonsgericht Zug.
Auch fehlt es nachAnsicht von Holcim
an genügend bestimmten Rechtsbegeh-
ren: Die von den Klägern geforderte
massive Reduktion des CO2-Ausstos-
ses sei nicht genügend bestimmt, um in
ein Urteil aufgenommen und vollstreckt
werden zu können. Und schliesslich
kenne das Schweizer Zivilrecht keine
Popularklage von Einzelpersonen: Die
Kläger betonten, dass sie für alle Perso-
nen klagen wollten, die von ähnlichen
Klimaveränderungen betroffen seien,
insbesondere Insel- und Küstenbewoh-
ner weltweit. Das sei in der Schweiz
nicht möglich.

Für das Heks dagegen ist klar, dass
das Gericht auf die Zivilklage eintreten
muss. Die Kläger hätten ein starkes per-
sönliches und ein konkretes Interesse
daran, dass das Gericht den Fall be-
urteile. Der Einwand, dass es um einen
politischen Entscheid gehe, sei verfehlt:
Zu beurteilen seien Rechtsfragen, daran
änderten auch allfällige Berührungs-
punkte mit politischen Debatten nichts.

Beim Heks räumt man der Klage
gute Chancen ein, sieht aber auch, dass
die Sache erklärungsbedürftig ist. So

ist nicht unbedingt einsichtig, warum
ein Unternehmen in der Schweiz haft-
bar gemacht werden soll, wenn Tau-
sende Kilometer entfernt Fischerhütten
überschwemmt werden.Wie steht es mit
der adäquaten Kausalität? «Es kommt
nicht darauf an, wo das CO2 ausgestos-
sen wird, die Erwärmung wirkt sich glo-
bal aus. Jede Tonne CO2 trägt zur Erd-
erwärmung bei», sagt Johannes Wend-
land, Anwalt und Fachperson Klimage-
rechtigkeit beimHeks.Laut einer Studie
sei der Meeresspiegel rund um Pari auf-
grund des Klimawandels um etwa 20
Zentimeter gestiegen. «Das Haus des
Klägers Arif Pujianto ist um zirka 20
Zentimeter überflutet worden. Ohne
Klimawandel wäre das Wasser nicht ins
Haus gelangt», soWendland.

Und wie viel soll Holcim zu diesen
20 Zentimetern beziehungsweise zur
Klimaerwärmung beigetragen haben?
Das Heks hat den Klimaforscher
Richard Heede beauftragt, die histori-
schen CO2-Emissionen von Holcim zu
berechnen. Demnach soll der Konzern
für 0,42 Prozent aller weltweiten indus-
triellen CO2-Emissionen seit 1750 ver-
antwortlich sein. Für Holcim handelt es
sich dabei um eine reine Parteibehaup-
tung. Es gebe eine Vielzahl von Quel-
len und Organisationen, die Schätzun-
gen zumAnteil einzelner Branchen oder
Unternehmen an den industriellen CO2-
Emissionen vorgelegt hätten.

Auch Private verschmutzen

Das führt zur nächsten Frage: Wo liegt
die Schwelle? Ab welchem historischen
CO2-Ausstoss, so er denn berechnet wer-
den kann, ist ein Unternehmen für die
Klimaerwärmung verantwortlich zu ma-
chen? «Die Rechtsprechung muss sich
erst noch entwickeln und rote Linien
definieren. Die besonders klimaschäd-
lichen ‹Carbon Majors› trifft jedenfalls
eine herausgehobene Verantwortung»,
sagt Wendland. Verschmutzer sind aber
auch die Personen, die viel in der Welt
herumfliegen, Auto fahren, Fleisch es-
sen, in einer schlecht gedämmten Alt-
bauwohnung oder in einem Haus woh-
nen, das mit Zement gebaut wurde. Soll
man sie auch verklagen können? Nein,
so Wendland, ihr CO2-Ausstoss sei in
keinerWeise vergleichbar.

Ein weiterer Punkt: Holcim hat sich
an geltendes Recht und an die Emis-
sionsvorschriften gehalten. Das wird
vom Heks auch gar nicht bestritten.
Warum soll ein Unternehmen, das sich
gesetzmässig verhält, dennoch haft-
bar sein? Holcim habe zwar die Be-
willigung für den Betrieb der Zement-
werke. Doch die zivilrechtliche Haf-
tung könne weitergehen, sagt Wend-
land. Das zeige unter anderem das
Beispiel der Tabakfirmen in den USA:
Sie hätten ein legales Produkt ver-
kauft, hätten aber um die Schädlich-
keit der Zigaretten gewusst und damit
ihre Sorgfaltspflicht verletzt und seien
haftbar gemacht worden.

Auch wenn das Kantonsgericht der
Auffassung von Holcim folgen und auf
die Klage nicht eintreten sollte, wäre
die Sache damit noch nicht erledigt.Die
Indonesier beziehungsweise die hinter
ihnen stehenden Organisationen kön-
nen den Nichteintretensentscheid an
das Zuger Obergericht, an das Bundes-
gericht und allenfalls an den Gerichts-
hof für Menschenrechte in Strassburg
weiterziehen.

Es ist zu erwarten, dass sie das tun
und eine inhaltliche Beurteilung des Fal-
les einfordern werden. Denn die welt-
weite Klimaklage-Community hat sich
viel vorgenommen. Nach ihrer Darstel-
lung sind Millionen, wenn nicht Milliar-
denMenschen global vomKlimawandel
betroffen, das Reservoir an potenziel-
len Klägern, die vor Gericht ziehen und
finanzielle und andere Forderungen an
private Unternehmen stellen können, ist
also riesig. Und das nicht nur im globa-
len Süden. Irgendwann kommt vielleicht
auch einWalliser oder ein Urner auf die
Idee, gegen chinesische, saudische oder
deutsche Firmen zu klagen,weil bei ihm
zu Hause der Hang abrutscht.

Pari von oben. Laut Klage ist der Meeresspiegel wegen des Klimawandels um 20 Zentimeter gestiegen. MUHAMMAD FADLI FÜR NZZ

Holcim sei ein besonders
klimaschädliches
Unternehmen,
so die Kläger.
Der Meeresspiegel steige,
bis 2050 könnten Teile
der Insel unter Wasser
stehen.


